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Vereinbarung
zwischen santésuisse Die Schweizer Krankenversicherer, Römerstrasse 20, 4502 Solothurn, und der Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte FMH, Elfenstrasse 18, 3000 Bern 16, betreffend Vorbereitung von Anträgen betreffend gezielten
Korrekturmassnahmen für gefährdete Fachgruppen und durch tarifstrukturelle Probleme bedingte Störungen der Kosten-
neutralität zuhanden des Kostenneutralitätsbüros tm (Anhang 2 Rahmenvertrag lit. C, Ziff. 5)

1. Präambel

Im Bewusstsein,
– dass die Einführungsphase von TARMED

nicht unmittelbar zur Strukturbereinigung
bzw. zur Bereinigung des Leistungsangebotes
der Ärzte in freier Praxis führen soll,

– dass Einkommenseinbussen einzelner Fach-
gruppen, bedingt durch die Einführung von
TARMED, existenzgefährdende* Ausmasse
annehmen können,

– dass, wenn ein begründeter Verdacht auf exi-
stenzgefährdende Einkommensminderun-
gen besteht, die Berechtigten entsprechende
Anträge stellen können,

– dass die Kostenneutralität auch durch unbe-
absichtigt überschiessende Fachgruppen ge-
stört werden kann*,

– dass alle Korrekturmassnahmen kostenneu-
tral sein müssen,

– dass die Kompetenzen für Korrekturmass-
nahmen beim Kostenneutralitätsbüro tm
liegen,

vereinbaren die Parteien, zur Beschleunigung
des Verfahrens ein paritätisches Vorprüfungs-
büro (PVB) einzusetzen.

2. Geltungsbereich

Diese Zusatzvereinbarung gilt für alle selbständig
praktizierenden Ärzte gemäss Art. 2 Rahmenver-
trag TARMED und für santésuisse.

3. Grundsatz

Diese Vereinbarung regelt das Antragsverfahren
der Parteien betreffend gezielte Korrekturmass-
nahmen an das Kostenneutralitätsbüro tm
gemäss Rahmenvertrag TARMED, Anhang 2 (Ver-
einbarung zur Kostenneutralität) Art. 4 Abs. 2;
Art. 8 Abs. 1 + 2; Art. 11 Abs. 2.

Die Parteien bestellen zu diesem Zweck
ein paritätisches Vorprüfungsbüro (PVB) santé-
suisse – FMH. Dieses dient der Beschleunigung
des Verfahrens.

Alle Volumenveränderungen als Folge von
Massnahmen nach dieser Vereinbarung sind Ge-
genstand des Kostenneutralitätsvolumens und
werden i.d.R. durch Anpassungen des gültigen
Taxpunktwertes kompensiert. Insbesondere gilt
Rahmenvertrag TARMED, Anhang 2 (Vereinba-
rung zur Kostenneutralität), Art. 17 Abs. 2.

4. Antragstellung

4.1 Berechtigung
Berechtigt zur Antragstellung sind ausschliess-
lich
– Verbindung der Schweizer Ärztinnen und

Ärzte (FMH) – gestützt auf Begehren von
einzelnen gesamtschweizerischen Fachgesell-
schaften bzw. kantonalen Ärztegesellschaf-
ten;

– santésuisse;
– Kostenneutralitätsbüro TARMED.

Anträge zur Ergreifung von dringlichen Korrek-
turmassnahmen haben begründet und minde-
stens unter Beilage der unter 4.3 aufgeführten
Beweismittel sowie vorgeschlagenen Massnah-
men gemäss 4.4 an das paritätische Vorprü-
fungsbüro (PVB) santésuisse – FMH zu erfolgen.

4.2 Mögliche Gründe, welche eine reelle
Gefährdung auslösen können
1. Der aktuell gültige kantonale Taxpunktwert

verletzt die betriebswirtschaftlichen Vorga-
ben für die Tarifstruktur TARMED für gewisse
Fachgruppen.

2. TARMED führt schweizweit nachweisbar zu
einer Bewertungsabweichung des Leistungs-
spektrums gewisser Fachgruppen im Ver-
gleich zu den früheren Tarifen.

3. Die früheren Tarife haben in einzelnen Kan-
tonen zu einer spezifischen Entwicklung des
Leistungsspektrums einzelner Fachgruppen
geführt (Marktnischenproblematik).

Diese Faktoren, einzeln oder kumulativ auftre-
tend, können bei der Beurteilung unterschied-
lich gewichtet werden.

* Die Ärztekammer betrachtet
Einkommensveränderungen ein-
zelner Fachgruppen von +/- 10%
im allgemeinen als tolerierbar.

Tarif-Fragen
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4.3 Beweismittel
Die Antragsteller haben mindestens folgende
Beweismittel beizubringen:
1. Entwicklung des Volumens der unter TAR-

MED abgerechneten Arztleistungen im Ver-
gleich zu den Vorjahren;

2. Differenz des Umsatzes pro Sitzung (Sitzung
= Konsultation oder Konsilium) im Vergleich
früherer Tarif zu TARMED;

3. Ausgangszahlen Leistungserbringerstatistik
santésuisse früherer Tarif;

4. Betriebswirtschaftliche Ausgangslage (ROKO –
Datenreihen Schweiz oder kantonal, soweit
aufgearbeitet, falls nicht vorhanden äquiva-
lente Daten);

5. Einkommenssituation der betreffenden Fach-
gruppe anhand der AHV – Erwerbseinkom-
men (Haslerstudie, soweit aufgearbeitet, falls
nicht vorhanden äquivalente Daten);

6. Evidenz, dass die Probleme weder zeitlich be-
fristet (Saisonalitäten) noch durch abrech-
nungstechnische Faktoren begründet sind
(z.B. durch Änderung Abrechnungsverhal-
ten, Ausstände bei Fakturierung etc.).

4.4 Vorgeschlagene Korrekturmassnahmen
Jeder Antrag hat vorgeschlagene Korrekturmass-
nahmen zu enthalten. 

Die vorgeschlagenen Korrekturmassnahmen
sollen gezielt wirken und sind in ihrer Aus-
wirkung auf die betreffende Fachgruppe zu be-
rechnen.

5. Kontinuierliche Überwachung

Die Antragsteller erklären sich mit der Antrag-
stellung bereit, bei der Überwachung der Aus-
wirkungen allfälliger Korrekturmassnahmen
mindestens durch Beibringen der Daten gemäss
5.3. Abs. 1) und 2) während der Kostenneutra-
litätsphase mitzuarbeiten (gezieltes Monito-
ring).

6. Paritätisches Vorprüfungsbüro (PVB)
santésuisse – FMH

Dem Kostenneutralitätsbüro tm obliegt vor-
dringlich die Steuerung der Kostenneutralität in
den verschiedenen Leistungserbringerbereichen
(Art. 30, Anhang 2 Rahmenvertrag TARMED)
durch Anpassung der Taxpunktwerte, sowie der
Erarbeitung und Weiterleitung von dringlich zu
behandelnden Anträgen auf Anpassung der
Tarifstruktur an die NFO.

Zur Beschleunigung des Antragsverfahrens
betreffend gezielte Korrekturmassnahmen an
das Kostenneutralitätsbüro tm wird ein paritäti-
sches Vorprüfungsbüro (PVB) santésuisse – FMH
eingerichtet.

6.1 Zusammensetzung
Das paritätische Vorprüfungsbüro setzt sich zu-
sammen aus 
– 3 Vertretern von FMH;
– 3 Vertretern von santésuisse.

Jede Organisation bestimmt ihre kompetenten
Vertreter selbst und erteilt ihnen die notwendi-
gen Kompetenzen.

Vertreter der betroffenen Fachgesellschaften
können in gegenseitigem Einverständnis bera-
tend beigezogen werden.

6.2 Aufgaben des PVB
– Materielle und formelle Prüfung der Anträge;
– Einfordern weiterer Beweismittel;
– Bereinigen der Anträge für sachgerechte Kor-

rekturmassnahmen;
– Berechnen der Auswirkungen allfällig vorge-

schlagener Korrekturmassnahmen auf die
Kostenneutralität als ganzes (Einfluss auf den
geltenden Taxpunktwert) sowie auf die be-
treffende Fachgruppe;

– Beurteilung und datengestützte Antragstel-
lung gem. Rahmenvertrag TARMED, Anhang
2 (Vereinbarung zur Kostenneutralität) Art. 8
Abs. 1) + 2) an das KN-Büro tm;

– im Auftrag des Kostenneutralitätsbüros Mo-
nitoring der Auswirkungen allfälliger Korrek-
turmassnahmen während der Kostenneu-
tralitätsphase und Antrag auf allfällige Folge-
korrekturen;

– in gegenseitigem Einverständnis können
weitere Aufgaben basierend auf Rahmenver-
trag TARMED, Anhang 2 (Vereinbarung zur
Kostenneutralität) Art. 4 Abs. 2) bearbeitet
werden.

6.3 Sitzungen des PVB
Die Sitzungen finden bei Vorliegen von Anträ-
gen 1� pro Monat i.d.R. am letzten Donnerstag
des Monats statt. Von den Sitzungen wird ein
Beschlussprotokoll erstellt.

Die Sitzungen werden jeweils von einem
Vertreter der FMH oder santésuisse während
9 Monaten präsidiert.

Die ersten 9 Monate werden von einem Ver-
treter der FMH, die zweiten 9 Monate von einem
Vertreter von santésuisse präsidiert. Die jeweili-
gen Präsidenten rekrutieren sich aus den Vertre-
tern des PVB.
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7. Beschlussfassung

Die Parteien sind bestrebt, Anträge in gegensei-
tigem Einverständnis an das Kostenneutralitäts-
büro tm zu stellen.

8. Kompetenzeinschränkung

Die Beschlussfassung über allfällige Korrektur-
massnahmen zugunsten gefährdeter Fachgrup-
pen erfolgt durch das Kostenneutralitätsbüro tm. 

Bern / Solothurn, 1. Dezember 2003
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Verbindung der Schweizer Ärztinnen santésuisse Die Schweizer
und Ärzte FMH Krankenversicherer
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A. Müller Imboden M.-A. Giger

Vereinbarung
zwischen santésuisse Die Schweizer Krankenversicherer, Römerstrasse 20, 4502 Solothurn, und der Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte FMH, Elfenstrasse 18, 3000 Bern 16, betreffend gefährdete Fachgruppen: – Radiologie: Korrekturmass-
nahmen für die in freier Praxis arbeitenden Radiologieinstitute

Gemäss heute vorhandener Datenlage kann die
Einführung von TARMED zur Gefährdung der in
freier Praxis tätigen Radiologen führen.

Die Parteien vereinbaren deshalb, das Ver-
fahren gemäss der Zusatzvereinbarung zwischen
santésuisse und FMH zur «Vorbereitung von
Anträgen betreffend Korrekturmassnahmen für
gefährdete Fachgruppen» vom 1. Dezember 2003
im Fall der Radiologie zu beschleunigen und wie
folgt vorzugehen:
– Anträge für gezielte Korrekturmassnahmen

Radiologie sind dem KN-Büro fristgerecht zur
Beschlussfassung in der Januarsitzung zu
übergeben. Über allfällige Eingriffe in die
Tarifstruktur beschliesst die NFO.

– Vorgeschlagene Korrekturmassnahmen haben
sich an die Vorgaben der Zusatzvereinbarung
santésuisse – FMH betreffend «Vorbereitung

von Anträgen betreffend Korrekturmassnah-
men für gefährdete Fachgruppen zuhanden
des KN-Büros tm» zu halten.

– Die Parteien können Erkenntnisse aus der
Anwendung von TARMED im UVG-Bereich
berücksichtigen.

– Bis Ende November 2003 erarbeiten santé-
suisse und G7 zuhanden des PVB santé-
suisse – FMH einen partnerschaftlichen Vor-
schlag für gezielte Korrekturen.

– Die Massnahmen treten frühestens auf 1. Fe-
bruar 2004, bei Eingriffen in die Tarifstruktur
frühestens auf 1. März 2004 in Kraft.

– Das Monitoring allfälliger Korrekturmass-
nahmen erfolgt auf Basis der Daten über die
Anwendung von TARMED im KVG-Bereich.
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